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001 Verwaltungsrecht allgemein

30/01 Finanzverfassung

Norm

F-VG 1948 §7 Abs5;

F-VG 1948 §8 Abs1;

VwRallg;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 2001/16/0527 2001/16/0528

Rechtssatz

Der Verfassungsgerichtshof hat im Erkenntnis vom 2. Oktober 1999, B 1620/97, VfSlg. Nr. 15.583, dargelegt, dass die

Gemeinden einerseits befugt sind, die für die Abgabenerhebung erforderlichen materiell-rechtlichen Grundlagen

selbst im Wege von selbstständigen Verordnungen zu schaBen, andererseits, dass im Hinblick auf die

Zuständigkeitsnorm des § 8 Abs. 1 F-VG 1948 die Landesgesetzgebung nicht gehindert sei, gesetzliche Regelungen auf

dem Gebiet von solchen ausschließlichen Gemeindeabgaben zu treBen, die der Bundesgesetzgeber gemäß § 7 Abs. 5

FV-G dem freien Beschlussrecht der Gemeinden anheim gestellt hat, soferne derartige Regelungen die

bundesgesetzlich erteilte Ermächtigung lediglich konkretisieren und nicht einschränken. Eine solche landesgesetzliche

Regelung tritt somit, soweit sie die bundesgesetzliche Ermächtigung lediglich konkretisiert und unabhängig davon, ob

sie zugleich eine VerpFichtung zur Abgabenerhebung ausspricht, anstelle einer allenfalls bereits vor ihrer Erlassung

vorhandenen Abgabenverordnung derart, dass ab Inkrafttreten des betreBenden Landesgesetzes die

Abgabenerhebung der Gemeinde nach Maßgabe der landesgesetzlichen Vorschriften zu erfolgen hat und die

Verordnung der Gemeinde im zeitlichen und sachlichen Geltungsbereich des Landesgesetzes unanwendbar ist.

Schlagworte

Anzuwendendes Recht Maßgebende Rechtslage VwRallg2

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2004:2001160526.X01

Im RIS seit

19.02.2004

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

file:///
https://www.jusline.at/entscheidung/4583
https://www.jusline.at/gesetz/f-vg/paragraf/8
http://www.vwgh.gv.at


 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	RS Vwgh 2004/1/21 2001/16/0526
	JUSLINE Entscheidung


